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1 Erhaltungs- bzw. Wiederherstellungs- sowie Verbesserungsziele und 

Maßnahmen 

Erhaltungsziel(e) nach der 
Landesverordnung über die 

Erhaltungsziele in 
Natura 2000-Gebieten  

„Erhaltung oder Wiederherstellung der Offenlandschaft mit 
landwirtschaftlicher Nutzung als störungsarmes und bedeutsames 
Mauser-, Rast- und Brutgebiet“ 

 

Ergänzend sind in der Landesverordnung folgende Lebensraum-
ansprüche definiert: 

Rohrweihe: „offene Landschaften, jagt über Feldern, Wiesen und 
Röhrichten, Nester im Röhricht, seltener in Getreidefeldern, 
Rastansammlungen auf großflächigen Ackerplateaus“ 

Wiesenweihe: „insbesondere in Getreidefeldern ausgedehnter, 
ackerbaulich genutzter Plateau- und Hügelländer“ 

 

Ableiten von Zielen und Maßnahmen für Arten 

Hauptvorkommen 
 

Wiesenweihe 

(Circus pygargus) 

 

Rohrweihe 

(Circus aeruginosus) 

 

Erhaltungs- bzw. Wiederherstellungs- sowie 
Verbesserungsziele 

 

Ziel: 

Wiederherstellung und anschließende Bewahrung eines 
(mindestens) guten Erhaltungszustands (B) für die Zielarten im 
gesamten Vogelschutzgebiet 

 

Teilziele dazu: 

- Beibehaltung der offenen und weiträumigen Landschaft  

- Wiederherstellung der offenen und weiträumigen  Landschaft 
ohne Windkraftanlagen durch schrittweisen Rückbau der 
Windenergieanlagen und Verzicht auf „Repowering“ zur 
Wiederherstellung günstiger Lebensbedingungen für die Weihen 

- Fortführung der ackerbaulichen Nutzung unter Beibehaltung der 
traditionellen  Fruchtfolgen mit Sommer- und Wintergetreide 
wegen seiner Funktion als Rast-, Schlaf-, Mauser- und 
potentielles Bruthabitat der Weihen 

- Bereitstellung von Flächen im Getreide als Rast-, Schlaf-, 
Mauser- und potentielles Bruthabitat der Weihen mit späteren 
Ernteterminen oder Ernteverzicht und Belassen von Stoppel-
äckern 

- Anlage von Wege- und Ackerrandstreifen und Überhälterstreifen 
(Ernteverzicht) auf den Schlägen sowie extensive Bewirtschaf-
tung von Flächen zur Verbesserung des Nahrungsangebotes für 
Beutetiere der Weihen 

 

Nebenvorkommen 
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Kornweihe 

(Circus cynaeus) 

 

Steppenweihe 

(Circus macrourus) 

Erhaltungs- bzw. Wiederherstellungs- sowie 
Verbesserungsziele 

 

Die für die Hauptvorkommen Rohrweihe und Wiesenweihe 
getroffenen Zielaussagen treffen auch größtenteils für die Kornweihe 
und die Steppenweihe zu. 

 

Europäischer Feldhamster 

(Cricetus cricetus)  

 

Der Europäische Feldhamster ist nach Anhang IV der FFH- 
Richtlinie geschützt; aufgrund dessen besteht die Verpflichtung, 
ebenso wie für die Weihen, im Gebiet einen günstigen 
Erhaltungszustand für den Feldhamster zu erhalten bzw. wieder-
herzustellen. Das  Feldhamstervorkommen im Gebiet ist ein 
wichtiges Vorkommen für den Erhalt der Art in Rheinland-Pfalz 
(Simon, LfU; mündlich). Die Population befindet sich mittlerweile 
allerdings in einem sehr schlechten Zustand (vergl. Grundlagenteil). 
Es wird daher empfohlen, die Maßnahmen für die Weihen so 
einzusetzen, dass der Feldhamster bestmöglich davon profitiert. 
Dadurch werden Synergieeffekte genutzt.  

 

 

 

2 Zielkonflikte / Synoptische Betrachtung, Prioritäten 

Zielkonflikte zwischen Arten der Vogelschutzrichtlinie und sonstigen Arten, Synergieeffekte 

Weihen 

-- 

Feldhamster 

Der Feldhamster gehört zum Beutespektrum der Weihen. Die 
Priorisierung des Bewirtschaftungsplans für das Vogelschutzgebiet 
liegt jedoch bei Schutzmaßnahmen für die Zielarten Rohr- und 
Wiesenweihe. Beide, Weihen und Feldhamster, können von Luzerne-
streifen profitieren, da der Feldhamster dort Deckung und Futter 
findet und die Weihen dort nach Beutetieren (hauptsächlich Feld-
mäuse) jagen. 

Der Feldhamster profitiert besonders, wenn auf großen Schlägen im 
Abstand von 150 bis 200 Metern Überhälterstreifen angelegt werden 
(siehe Kap. 4), damit er die Schläge als Lebensraum besiedeln und 
nutzen kann. 

 

Weihen 
-- 

Weihen 
 

 sowie  
 

Weihen 
-- 

Singvögel 
 

Eine gegenseitige Behinderung der Weihenarten untereinander durch 
die vorgeschlagenen Maßnahmen ist nicht ersichtlich, da sich bereits 
in den vergangenen Jahren immer wieder gemeinsame Schlaftrupps 
im Südosten des Gebiets gebildet haben.  

Kleine Vogelarten gehören zum Beutespektrum der Weihen. Einige 
Arten (z. B. Wachtel, Grauammer) profitieren jedoch auch von ver-
schiedenen Maßnahmen für die Weihen. 
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3 Erläuterungen zur Ziele- und Maßnahmenplanung   

3.1 Erhaltungs- bzw. Wiederherstellungs-
maßnahmen (E) 

Abgrenzung von größeren Ziel- und Maßnahmen-
räumen mit dem Ziel, einen günstigen Erhaltungs-
zustand („A“ und „B“ nach dem LANA-Bewer-
tungsschema) zu erhalten und aus einem ungün-
stigen Zustand „C“ einen günstigen Erhaltungs-
zustand „B“ nach LANA-Bewertungsschema 
wiederherzustellen bzw. den ökologischen Erfor-
dernissen von Lebensraumtypen (LRT) und Arten 
in der Regel auf Gebietsebene oder übergeord-
neter Raumebene ausreichend Rechnung zu 
tragen. 

 

Betrachtungsebene für die Maßnahmen-
abgrenzung: 

Die Abgrenzung der Ziel- und Maßnahmenräume 
ist nach einheitlichen Zielvorgaben (z. B. Schwer-
punkträume, Räume ähnlicher Funktion im Ver-
bund, potentieller Gesamtraum von Metapopu-
lationen) erfolgt und im Text begründet. Dabei 
wurde eine Minimierung bzw. Auflösung von 
Zielkonflikten vorgenommen. 

Hier wurden verschiedene Lebensraumtypen 
(LRT) und Arten in einem Planungsraum 
zusammengefasst.  

Die dem Planungsraum zugeordneten Ziele 
kommen mehr oder weniger vielen dort 
vorkommenden Arten und LRT zugute. Die Ziele 
sind miteinander vereinbar. Falls hier Konflikte 
zwischen den Zielen für unterschiedliche Arten 
aufgetreten sind, wurden sie durch räumliche 
Entzerrung der Maßnahmen (flächenhafte und 
linienhafte Maßnahmen, z. B. Randstreifen) gelöst. 

Arten: 

 die eine weite Verteilung haben, 

 mobil sind, 

 relativ unspezifische Ansprüche haben. 

Lebensraumtypen (LRT): 

 Fast alle LRT, d. h. alle LRT, für die keine Fix-
punkte im Maßnahmenbereich rot abgegrenzt 
werden (siehe Punkt 2). 

 Im Wald wird mit Zielvorgaben gearbeitet, die 
sich auf die Gesamtvorkommen der LRT im Ge-
biet beziehen (Betrachtung der Summe der LRT 
im Gebiet). 

Handlungsbedarf: 

Ist hier in der Regel vorhanden.  
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3.2 Erhaltungs- bzw. Wiederherstellungs-
maßnahmen (E) 

Abgrenzung von kleineren Ziel- und Maßnahmen-
räumen mit dem Ziel, einen günstigen Erhaltungs-
zustand („A“ und „B“ nach dem LANA-Bewer-
tungsschema) zu erhalten und aus einem ungün-
stigen Zustand „C“ einen günstigen Erhaltungs-
zustand  „B“ nach LANA-Bewertungsschema wie-
derherzustellen bzw. den ökologischen Erfor-
dernissen von Lebensraumtypen (LRT) und Arten 
in der Regel auf Gebietsebene oder übergeord-
neter Raumebene ausreichend Rechnung zu 
tragen. 

Betrachtungsebene für die Maßnahmen-
abgrenzung: 

Kleinräumig, herausragende, besonders wichtige 
sowie besonders bedeutende Flächen (besonderer 
Sicherungsbedarf). 

Was ist mit herausragenden, besonders wichtigen 
sowie besonders bedeutenden Flächen gemeint? 

Arten:  

 besondere (lokale) Ausbreitungszentren (z. B. 
herausragendes Optimalhabitat, entscheiden-
der Kernraum, Ausbreitungszentren von Meta-
populationen), 

 besondere Prioritäten, z. B. einzige Vorkom-
men im Land, im Naturraum, im Natura 2000-
Gebiet, 

 besondere „Hot Spots“ der standortgerechten 
Vielfalt. 

 Lebensraumtypen (LRT): 

 landesweit sehr seltene LRT, 

 besonders artenreiche oder strukturell heraus-
ragende Ausprägungen eines LRTs, 

 herausragende Vorkommen im FFH-Gebiet (in 
der Regel eine Auswahl der Bestände mit Er-
haltungszustand A), 

 besondere „Hot Spots“ der standortgerechten 
Vielfalt. 

Handlungsbedarf:  

Ist hier „immer“ vorhanden. Handlungsbedarf kann 
auch nur Beobachtung bedeuten. 

 

Rot oder in der Farbe Orange abgegrenzte Maßnahmenräume werden mit  
Erhaltungs- bzw. Wiederherstellungsmaßnahmen belegt 

(Erhaltungsmaßnahmen und -ziele schließen auch Wiederherstellungsmaßnahmen und -ziele mit ein) 
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3.3 Verbesserungsmaßnahmen (V) 

Optionale, wünschenswerte Maßnahmen, die zur 
Verbesserung bzw. Entwicklung des aktuellen 
„guten Zustands“ (B) in oder in Richtung eines 
„hervorragenden Zustands“ (A) dienen; d. h. eine 
Verbesserung der ökologischen Erfordernisse des 
Gesamtbestands im Gebiet. 

 

Betrachtungsebene für die Maßnahmen-
abgrenzung: 

 Abgrenzung von in der Regel größeren Pla-
nungs- oder Potenzialräumen, 

 konkrete Flächenabgrenzung, wenn eindeutig 
eine Verbesserung auf dieser einen Fläche 
möglich ist, 

 Schwerpunkt auf Verbesserung des Erhaltungs-
zustandes „B“ in Richtung „A“ bezogen auf das 
Gesamtgebiet, 

 Betrachtungsebene: Verbesserung der ökologi-
schen Erfordernisse des Gesamtbestands im 
Gebiet (auch fallweise Neuanlage oder Renatu-
rierung oder Dynamisierung in einem Raum,  
z. B. zur Stärkung des Biotopverbunds). 

Arten und Lebensräume: 

potentiell alle 

Handlungsbedarf: 

Kein zwingender Handlungsbedarf 
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4 Ableitung von Zielen und Maßnahmen im Ziel- und Maßnahmenraum 

 im Gesamtgebiet 

Die in den einzelnen Zielräumen vorgeschlagenen Maßnahmen werden aus fachlicher Sicht 
empfohlen, um einen günstigen Erhaltungszustand zu erreichen. 

Die Einzelmaßnahmen in den Ziel- und Maßnahmenräumen werden im Rahmen der Umsetzung in 
Abstimmung mit den Eigentümern bzw. Nutzern vereinbart. 

Rohrweihe 

Wiesenweihe 

(Synergieeffekte für Korn- und 
Steppenweihe, andere Vogel-
arten sowie Feldhamster) 

 

Z001 

Maßnahmentyp: Erhaltung- bzw. Wiederherstellung (großräumig) 

Maßnahmen: 4.0, 4.2, 8.2, 17.2, 18.2 

Zielraum: gesamtes Vogelschutzgebiet 

Ziel: Wiederherstellung eines günstigen Zustandes für die Arten 
gemäß Erhaltungsziel für das Vogelschutzgebiet: „Erhaltung oder 
Wiederherstellung der Offenlandschaft mit landwirtschaftlicher Nutzung 
als störungsarmes und bedeutsames Mauser-, Rast- und Brutgebiet“ 

Wiederherstellung der offenen und weiträumigen Landschaft ohne 
hohe vertikale Strukturen wie Windenergieanlagen (WEA). 

 

Maßnahmenvorschläge: 

 Fortführung der ackerbaulichen Nutzung und Beibehaltung der 
traditionellen Fruchtfolgen mit Sommer- und Wintergetreide zur 
Erhaltung der Funktion als Rast-, Schlaf-, Mauser- und potentielles 
Bruthabitat der Weihen, 

 schrittweiser Rückbau der Windenergieanlagen und Verzicht auf 
„Repowering“ zur Wiederherstellung günstiger Lebensraum-
bedingungen für die Weihen, 

 Bereitstellung von Flächen durch Landwirte im Getreide als Rast-, 
Schlaf-, Mauser- und potenzielles Bruthabitat der Weihen (nicht in 
unmittelbarer Nähe zu WEA); Verbesserung der Habitatqualität 
dieser Getreideflächen durch spätere Erntetermine oder Ernte-
verzicht, 

 im Falle der Nutzung von Getreideschlägen als Rast-, Schlaf-  
Mauser- oder Brutplatzplatz durch die Weihen angepasste spätere 
Ernte-Termine, 

 im Falle einer Brut in einem Getreideschlag: Ernte-Termin nicht vor 
Ende September. Um Bruterfolg nicht zu gefährden, ist die Fläche 
kurzzeitig zu sichern und verspätet zu beernten (Sicherungsfeld 
mit Mindestmaßen 50 x 50 Meter als „Weihenfenster“), 

 dazu Weiterführung des Artenhilfsprogramms „Gefährdete 
Bodenbrüter“: Erschwernisausgleich für Landwirte bei Bruten  oder 
Brutverdacht und Etablierung von Rast- und Schlafplätzen auf 
Ackerfläche (Erweiterung und Finanzierung des Artenhilfs-
programms sowie Beauftragung von beratenden fachkundigen 
Personen (Regionalbetreuer)), 

 Ankauf von einzelnen Flächen, die als Rastplätze der Weihen 
dienen, und Verpachtung an örtliche Bewirtschafter. 

 

Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung des Nahrungsangebots 
für die Weihen: 

 Anlage von Überhälterstreifen (Einsaat mit Zwischenfrüchten wie 
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Luzerne etc.), Streifen mit der Breite von etwa 10 m innerhalb und 
zwischen ackerbaulich genutzten Schlägen zur Schaffung von 
Nahrungshabitaten, 

 zur Erreichung von Synergieeffekten für den Feldhamster 
möglichst Unterteilung von großen Schlägen im Abstand von 150 
bis 200 m, um Besiedelungsmöglichkeit zu erhalten oder wieder-
herzustellen, 

 Anlage von Ackerrandstreifen (Wildkrautstreifen oder ggfs. Klee-
Luzernestreifen oder Grasstreifen) zur Schaffung von Nahrungs-
habitaten für Beutetiere der Weihen, 

 Belassen von Stoppeläckern (jahreszeitlich später Umbruch) und 
nicht gemähten Getreidestreifen als Nahrungshabitate für Beute-
tiere der Weihen, 

 extensive Bewirtschaftung von Äckern (reduzierte Einsaatdichte, 
verringerter Herbizid- und Düngemitteleinsatz, minimale Boden-
bearbeitung, kein Tiefpflügen). 

 

Umfang der Maßnahmen: 

Zur Erreichung eines günstigen Erhaltungszustandes wird empfohlen, 
einen Flächenanteil von etwa 2 % des Vogelschutzgebietes (73 ha) mit 
für die Weihen relevanten Habitat- und Nahrungsflächen zu belegen. 
Die Maßnahmenfläche ist möglichst dauerhaft bereit zu stellen, die 
jeweilige Größe und räumliche Lage der Einzelflächen können über die 
Jahre hinweg variieren. Die bereits umgesetzten Maßnahmen sollten 
auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. 
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5 Empfehlungen für weitere Maßnahmen 

Umweltbildung 

 

Empfehlung: Informationsveranstaltungen in Kooperation zwischen 
Landwirtschaft und Naturschutz; Vermarktung der Zielarten als 
Werbeträger einer nachhaltigen Landwirtschaft 

 

Vorranggebiet 

Windenergienutzung 

Seitens der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe wurde im Vogel-
schutzgebiet ein großzügiger Bereich als Vorranggebiet für die Wind-
energienutzung vorgesehen. Dieser Bereich ist derzeit weitgehend 
überplant. Die Planungsgemeinschaft Westpfalz hat westlich dieses 
Vorranggebietes ein Ausschlussgebiet für die Windenergienutzung 
ausgewiesen. Derzeit werden insgesamt 25 Windenergieanlagen im 
Vogelschutzgebiet betrieben. 

Das Vogelschutzgebiet „Ackerplateau zwischen Ilbesheim und 
Flomborn“ gehört zu den Natura 2000-Gebieten, in denen aufgrund 
eines sehr hohen Konfliktpotentials die Windenergienutzung zukünftig 
ausgeschlossen ist gemäß der Teilfortschreibung des Landes-
entwicklungsprogramms 2016 (LEP IV). 

Bewertung: Die Errichtung von Windenergieanlagen steht nicht im 
Einklang mit dem Ziel, einen „günstigen Erhaltungszustand“ für die 
Zielarten zu erreichen. Errichtung und „Repowering“ von Windkraft-
anlagen werden als erhebliche Beeinträchtigungen für die Zielarten 
gewertet. 

Empfehlung für Maßnahmen: Zur Erreichung des „günstigen 
Erhaltungszustandes“ ist das Vorranggebiet Windenergienutzung 
umzuwidmen in ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft. 

 

Vorbehaltsgebiet 

Rohstoffabbau 

Beide Planungsgemeinschaften haben innerhalb des Vogelschutz-
gebietes Bereiche als Vorbehaltsgebiet für den Rohstoffabbau (Kalk-
gestein) ausgewiesen; damit wäre der Abbau von Kalk für die 
Zementindustrie zwar möglich, ist jedoch derzeit nicht vorgesehen. 
Sollten in Zukunft entsprechende Absichten und Planungen angestrebt 
werden, ist die Verträglichkeit des Abbaus mit den Erhaltungszielen des 
Natura 2000-Gebietes zu prüfen, da mit erheblichen Auswirkungen auf 
die Funktionalität des Vogelschutzgebietes zu rechnen ist. 

Bewertung: Ein Abbau von Rohstoffen wird für die bedeutsamen 
Vogelarten als ein Eingriff mit erheblichen Auswirkungen bewertet, da 
Rastgebiete und potentielle Brutgebiete betroffen sind. 

Empfehlung für Maßnahmen: auf einen Abbau der Kalk-Vorkommen 
sollte möglichst verzichtet werden. 
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Militärische Nutzung 

 

Im südöstlichen Teil des Vogelschutzgebietes (nördlich von Einselthum) 
befindet sich eine Absprungzone für amerikanische Fallschirmspringer. 
Die Absprünge kommen unregelmäßig vor, finden jedoch erst nach der 
Erntezeit statt. Brütende Vögel sind somit nicht betroffen; unter 
Umständen kann es durch die zahlreichen Fallschirme zur Beunruhi-
gung der rastenden Tiere kommen.  

Bewertung: Die militärische Nutzung eines Teilgebietes des Vogel-
schutzgebietes wird für die bedeutsamen Vogelarten als eine unerheb-
liche Auswirkung bewertet. 

Empfehlung für Maßnahmen: derzeit nicht ersichtlich. 

 

Nutzung von Teilflächen 

als Modellfluggelände 

 

Die Vereine für Modellflug in Stetten und in Albisheim starten ihre 
Modellflugzeuge unmittelbar im bzw. am Rande des Vogelschutz-
gebietes. In der Brutzeit können Modellflugzeuge, vor allem wenn sie in 
geringen Höhen fliegen, für Vögel Anlass zur Flucht geben, verbunden 
mit Auffliegen vom Nest und Ablenkungsflügen, aber auch zu 
Angriffsverhalten führen. Eine Beunruhigung brütender oder rastender 
Tiere ist wahrscheinlich. 

Bewertung: Der Flugbetrieb kann sich negativ auf die Avifauna 
auswirken, vor allem aufgrund akustischer und optischer Störreize, 
wobei letzteres überwiegt (Ing.-büro Brauner 2015). 

Empfehlung für Maßnahmen: Eine Einschränkung des Flugbetriebs ist 
unabdingbar, falls Brutversuche / Bruten der Weihen dokumentiert 
werden sollten. 
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6 Offene Fragen und Ausblick 

Flurneuordnungen 

Die Folgen der Ausbildung von großen bis sehr großen Schlägen mit teilweise 800 m Länge und bis zu 
300 m Breite sind in ihren sekundären Auswirkungen (Entstehung von einheitlichen Flächen, 
Reduzierung von Nahrungshabitaten durch Wegfall von Graswegen, Verringerung der Beutetier-
populationen einschl. Feldhamster) für die Zielarten trotz Kompensationsmaßnahmen nicht genau 
abschätzbar. Im Monitoring sollte dieser Frage nachgegangen werden. 

 

Vertragsnaturschutz 

Bewirtschaftungsmodule sind entwickelt und werden als Ausgleichsmaßnahme mit einer Laufzeit von bis 
zu 20 Jahren umgesetzt. Weitere Ausgleichs- und Ersatzgelder wurden in die Stiftung Kulturlandschaft 
Rheinland-Pfalz (KuLa) überführt, um aus diesem Kapitalstock die notwendigen Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen auch dauerhaft finanzieren zu können. Die Bewirtschaftungsmodule sollten 
regelmäßig evaluiert und gegebenenfalls verbessert werden. 

 

 

 

7 Fazit  

Der Bewirtschaftungsplan für das „Ackerplateau zwischen Flomborn und Ilbesheim“ hat die Aufgabe, die 
Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Offenlandschaft mit landwirtschaftlicher Nutzung 
als störungsarmes und bedeutsames Mauser- und Rastgebiet sowie potentielles Brutgebiet für 
Rohrweihe und Wiesenweihe darzulegen. Der Erhaltungszustand des Gebietes ist für die Arten derzeit 
ungünstig. Sie nutzen es derzeit lediglich als Rast- oder Ruhefläche. Eine Brut der (Wiesen)Weihe 
erfolgte bereits seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr.  

 

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Schlafplatz/Mauserort der Weihen aus dem zentralen Plateau-
Bereich in den südöstlichen Teil des Vogelschutzgebietes verlagert; ein Zusammenhang zwischen der 
Errichtung der ersten Windräder und der Verlagerung der Ruheplätze kann vermutet werden, da die 
Arten empfindlich gegen Windkraftanlagen sind. Eine wichtige Maßnahme zur Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes stellt daher der schrittweise Rückbau der auf der zentralen 
Plateaufläche im Vogelschutzgebiet aufgestellten Windräder dar. 

 

Zum anderen ist der Erhalt der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf den Ackerschlägen unter 
Schaffung weihenzuträglicher Habitat- und Nahrungsbedingungen als grundlegendes Maßnahmenpaket 
erforderlich. Die dazugehörigen Vorschläge beinhalten die Beibehaltung der traditionellen Fruchtfolgen 
mit Sommer- und Wintergetreide als Rast-, Schlaf-, Mauser- und potentiellen Brutplatz. Im Bereich 
solcher Plätze ist das Hinausziehen der Erntetermine oder der Verzicht auf Ernte im Bereich 
sogenannter „Weihenfenster“ wichtig. Weiterhin sollte das Nahrungsangebot im Gebiet durch Anlage 
von Überhälter-, Wege- und Feldrandstreifen sowie extensive Nutzung von Äckern verbessert werden.  

 

Zu diesem Zweck werden bereits Bewirtschaftungsmodule (z. B. verspäteter Stoppelumbruch) als 
Ausgleichsmaßnahmen im Vogelschutzgebiet vertraglich umgesetzt. Die Maßnahmen sollten begleitet 
und auf Erfolg kontrolliert werden, parallel dazu sollte die weitere Entwicklung der Lebensraumfunktion 
des Vogelschutzgebietes für die Weihen beobachtet und bei Bedarf nachgesteuert werden. 
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